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Versicherungspolice 14_4874
Der berechtigte Inhaber dieser Versicherungspolice ist als Teilnehmer an der von TUI Deutschland GmbH vermittelten Reise versichert. 
TUI Deutschland GmbH ist Versicherungsnehmer.

Die Leistungen im Überblick                                 

Reiserücktritt-Plus 
•  Reiserücktritt-Versicherung
•  Gesundheits-Assistance
•  Reise-Assistance
  Für Sicherheit, Mobilität, Geld und Behörden, Haus und Familie

•  Umbuchungsgebühren-Schutz

Reiseart: gültig für alle Reisearten – auch Geschäftsreisen
Geltungsbereich: weltweit
Versicherter Reisepreis: siehe Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung; 
maximal sind € 10.000,- je Person möglich
Versicherte Reisedauer: unbegrenzt

Wir sind für Sie da

Stornoberatung und Hilfe im Notfall
Die ELVIA Stornoberatung ist in jeder Reiserücktritt-Versicherung inklusive. 
Erfahrene Reisemediziner beraten Sie, ob Ihre Reise im Krankheitsfall sofort storniert 
werden muss oder abgewartet werden kann, ob Sie doch reisen können. Das Risiko 
von eventuell höheren Stornokosten übernehmen wir. 
Auch bei Notfällen während der Reise ist die Assistance für Sie da. Unser 24-Stunden- 
Notfall-Service bietet Ihnen rund um die Uhr schnelle und fachkundige Hilfe weltweit!

Telefon: +49.89.6 24 24-245
E-Mail: notfall@allianz-assistance.de

Wichtig für Hilfe im Notfall während der Reise:
•  Halten Sie die genaue Anschrift und Telefonnummer Ihres derzeitigen Aufenthalts-

orts bereit.
•  Notieren Sie sich die Namen Ihrer Ansprechpartner wie z. B. Arzt, Krankenhaus, Polizei.
•  Schildern Sie möglichst genau den Sachverhalt und halten Sie alle notwendigen 

Angaben bereit (Reisebeginn / -ende, Veranstalter, Versicherungsnummer).

Fragen zu den Versicherungsleistungen
Unser Service-Team informiert Sie rund um das Thema Reiseschutz 
(Mo - Fr 08.30 - 19.00 Uhr und Sa 09.00 - 14.00 Uhr):

Telefon: +49.89.6 24 24-460
Telefax: +49.89.6 24 24-244
E-Mail:  service@allianz-assistance.de
www.allianz-assistance.de

Schadenmeldung nach der Reise
Schnell, bequem und rund um die Uhr melden Sie uns Ihren Schaden unter

www.allianz-assistance.de/schadenmeldung
(alternativ auch per Post an unsere Schadenabteilung).

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise   
Einzel-Prämie: gültig für jeweils eine Person

Versicherungsschutz besteht nur für die namentlich in der Versicherungspolice / 
Reise- / Buchungsbestätigung aufgeführte(n) versicherte(n) Person(en). 

Allianz Global Assistance ist eine Marke der AWP P&C S.A. Die vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen werden von AWP P&C S.A. nach Maßgabe der 
nachstehenden Versicherungsbedingungen geboten. Mündliche Vereinbarungen 
sind unwirksam. Die Versicherungssteuer ist in den Prämien enthalten. Gebühren 
werden nicht erhoben. Maßgebend für den Versicherungsumfang sind die in der 
Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung dokumentierten Prämien und 
Leistungsbeschreibungen.

                        
 

Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter

AWP P&C S.A. Hauptbevollmächtigter: Olaf Nink
Niederlassung für Deutschland Registergericht: München HRB 4605
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Vorstand: Rémi Grenier (Vorsitzender), Dan Assouline, Ulf Lange, 
Claudius Leibfritz, Lidia Luka-Lognoné, Mike Nelson, Sylvie Ouziel
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Allgemeine Hinweise für den Schadenfall 
Was ist in jedem Schadenfall zu tun?
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und 
nachzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete 
Nachweise zum Schadeneintritt (z. B. Schadenbestätigung, Attest) 
und zum Umfang des Schadens (z. B. Rechnungen, Belege).

Was müssen Sie tun, wenn fraglich ist, ob Sie Ihre Reise antreten 
können? 
Ist die Teilnahme an einer Reise durch ein versichertes Ereignis 
(siehe §§ 2 AVB RR AWP / 1 AVB RR AX AWP) unzumutbar bzw. un-
möglich, so müssen Sie die Reise unverzüglich stornieren und AWP 
unterrichten. ACHTUNG: Tritt eine erhoffte Heilung oder Besserung 
nach Eintritt einer schweren Krankheit oder Unfallverletzung nicht 
ein und wird deshalb später storniert, so ersetzt AWP grundsätzlich 
nicht die höheren Stornokosten, die dadurch entstehen. Wenden Sie 
sich daher unverzüglich nach Eintritt der Erkrankung oder Unfallver-
letzung an die Assistance. Wenn Sie der Empfehlung der Assistance 
bei der Entscheidung, ob und wann die Reise zu stornieren ist, Folge 
leisten, kommt eine Kürzung der Versicherungsleistung nach § 9 AVB 
AB AWP nicht in Betracht.

AWP ersetzt Ihnen im Versicherungsfall die vertraglich geschulde- 
ten Stornokosten abzüglich des bedingungsgemäßen Selbstbehalts.
Dazu benötigt AWP:
•  Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der 

Reiseteilnehmer und des Reisepreises;
•  Versicherungsnachweis;
•  Stornokostenrechnung nebst Zahlungsnachweis (bei Stornie-

rung einer Ferienwohnung oder eines anderen Objektes eine 
Bestätigung des Vermieters über eine evtl. Weitervermietung)

•  Schadennachweis, z. B. bei Erkrankung, Unfallverletzung, Impf-
unverträglichkeit oder Schwangerschaft ein ärztliches Attest 
(mit Geburtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und 
Befund) – einen Vordruck für ein ärztliches Attest können Sie 
bei AWP anfordern – sowie ggf. eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung; bei Tod eine Sterbeurkunde; bei Verlust des Arbeits-
platzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers mit Angabe 
der Kündigungsgründe usw.

Beschwerdehinweis:
Unser Ziel ist es, erstklassige Leistungen zu bieten. Ebenso ist es uns 
wichtig, auf Ihre Anliegen einzugehen. Sollten Sie einmal mit un-
seren Produkten oder unserem Service nicht zufrieden sein, teilen 
Sie uns dies bitte direkt mit.

Sie können uns Ihre Beschwerden zu Vertrags- oder Schadenfragen 
auf jedem Kommunikationsweg zukommen lassen. Telefonisch 
erreichen Sie uns unter +49.89.6 24 24-460, schriftlich per E-Mail 
an service@allianz-assistance.de bzw. per Post an AWP P&C S.A., 
Beschwerdemanagement, Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim 
(bei München). Nähere Informationen zu unserem Beschwerdepro-
zess finden Sie unter www.allianz-reiseversicherung.de/beschwerde. 
An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
nehmen wir nicht teil.

Für Beschwerden aus allen Versicherungssparten können Sie sich an 
die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, D - 53117 Bonn, 
wenden (www.bafin.de).

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit 
internationales Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag können vom Versicherungsnehmer oder 
der versicherten Person bei dem Gericht des Geschäftssitzes 
oder der Niederlassung des Versicherers erhoben werden. Ist 
der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person eine 
natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht erhoben 
werden, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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Im Folgenden kurz AWP genannt

Allgemeine Bestimmungen
für ELVIA Reiseschutz
AVB AB AWP 14

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle 
ELVIA Reiseschutz-Produkte. Die nachfolgend abgedruckten AVB 
gelten für die jeweilige Versicherung. Versicherungsschutz besteht, 
wenn Sie die betreffende Versicherung vertraglich vereinbart haben.

§ 1 Wer ist versichert?
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen 
oder der im Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, 
sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde.

§ 2 Für welche Reise gilt die Versicherung?
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versicherte Reise im ver-
einbarten Geltungsbereich. 

§ 3 Wann ist die Prämie zu zahlen?
1.  Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice zu zahlen. 
2.  Ist die Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 

ist AWP nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

§ 4 Wann beginnt und wann endet die Versicherung?
1.  In der Reiserücktritt-Versicherung beginnt der Versicherungs-

schutz mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die 
gebuchte Reise und endet mit dem Reiseantritt. 

  Nach Reisebuchung ist der Abschluss des Versicherungs- 
vertrages bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Ab dem 29. Tag 
vor Reiseantritt muss der Abschluss des Versicherungsvertrages 
binnen drei Werktagen nach Reisebuchung erfolgen.

2.  In den übrigen Versicherungssparten
a)  beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der ver-

sicherten Reise und
b)  endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit 

der Beendigung der versicherten Reise;
c)  verlängert sich der Versicherungsschutz über das planmäßige 

Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die 
gesamte geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der 
Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person 
nicht zu vertreten hat.

§ 5 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?
1.  Nicht versichert sind

a)  Schäden durch Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und 
sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie Schäden in Gebie-
ten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewar-
nung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutsch-
land bestand; befindet sich eine versicherte Person zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe einer Reisewarnung vor Ort, 
endet der Versicherungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe 
der Reisewarnung; der Versicherungsschutz dauert trotz der 
Reisewarnung fort, wenn sich die Beendigung der Reise aus 
Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht zu 
vertreten hat;

b)  Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereig-
nisse. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Scha-
den sich in den ersten 14 Tagen nach Beginn der Ereignisse 
ereignet; der Versicherungsschutz dauert jedoch fort, wenn 
sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche 
die versicherte Person nicht zu vertreten hat. Versicherungs-
schutz besteht jedoch in jedem Fall dann nicht, wenn sich die 
versicherte Person in einem Staat aufhält, auf dessen Gebiet 
bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder der Ausbruch 
vorhersehbar war. Schäden durch die aktive Teilnahme an 
Krieg, an Bürgerkrieg oder an kriegsähnlichen Ereignissen 
sind nicht versichert.

c)  Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
d)  Expeditionen, sofern nicht anders vereinbart;
e)  mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden durch die 

Nutzung von ABC-Waffen oder ABC-Materialien.
2.  Hat die versicherte Person keinen Wohnsitz in der EU oder im 

EWR, besteht Versicherungsschutz nur für Reisen innerhalb 
Europas und der Mittelmeer-Anrainerstaaten.

3.  Wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland, die auf die Vertragsparteien direkt anwendbar 
sind, dem Versicherungsschutz entgegenstehen, besteht kein 
Versicherungsschutz. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinig-
ten Staaten von Amerika erlassen werden, soweit diesen nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
Die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben unberührt.

§ 6  Was muss die versicherte Person im Schadenfall unbedingt 
unternehmen (Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu 

vermeiden;
2.  den Schaden unverzüglich AWP anzuzeigen;

3.  das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen, AWP 
jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und es 
AWP zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemachten 
Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen. Zum Nachweis hat 
die versicherte Person Original-Rechnungen und -Belege einzu- 
reichen und gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der Ärzte 
der Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden, soweit 
die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht 
oder des Leistungsumfangs erforderlich ist. Kann AWP die Höhe 
und den Umfang der Leistungspflicht nicht feststellen, weil die 
versicherte Person die Entbindung von der Schweigepflicht nicht 
erteilt und AWP auch nicht auf andere Weise eine Leistungs- 
prüfung ermöglicht, so wird die Versicherungsleistung nicht fällig.

§ 7 Wann zahlt AWP die Entschädigung?
Hat AWP die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach 
festgestellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen 
ausgezahlt. Die Erstattung erfolgt ausschließlich per Überweisung 
auf das Konto eines Kreditinstituts.

§ 8  Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche 
gegen Dritte hat?

1.  Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetz-
lichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf AWP 
über, soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil entsteht.

2.  Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den 
Rechtsübergang auf Wunsch von AWP schriftlich zu bestätigen. 

3.  Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen 
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht 
von AWP vor. AWP tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage 
von Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird.

§ 9  Wann verliert die versicherte Person den Anspruch auf 
Versicherungsleistung durch Obliegenheitsverletzung und 
Verjährung?

1.  Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist AWP von der 
Verpflichtung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung 
ist AWP berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen.

2.  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicher-
te Person zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist AWP zur 
Leistung verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht von 
AWP ursächlich ist.

3.  Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, 
gerechnet ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch ent-
standen ist und die versicherte Person von den Umständen zur 
Geltendmachung des Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen.

§ 10 Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen?
1.  Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und 

des Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail).
2.  Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevoll-

mächtigt.

§ 11  Welches Gericht in Deutschland ist für die Geltend-
machung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
zuständig? Welches Recht findet Anwendung?

1.  Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München 
oder der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte Person 
zur Zeit der Klageerhebung ihren ständigen Wohnsitz oder ihren 
ständigen Aufenthalt hat.

2.  Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht ent-
gegensteht.

Reiserücktritt-Versicherung
AVB RR AWP 14 TUI-K

§ 1  Was ist bei Nichtantritt der Reise und bei verspätetem 
Reiseantritt versichert?

1.  Bei Nichtantritt der Reise sind die vertraglich geschuldeten Storno- 
kosten aus dem versicherten Reisearrangement versichert.

2.  Ferner ist das bei der Buchung vereinbarte, dem Reisevermittler 
vertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte Vermitt-
lungsentgelt versichert, sofern der Betrag bei der Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme berücksichtigt wurde. 
Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein üblichen 
und angemessenen Umfang, kann AWP die Leistung auf einen 
angemessenen Betrag herabsetzen. 

3.  Versichert sind die Gebühren zur Erteilung eines Visums bis 
zu einem Betrag von € 100,- je versicherter Person, soweit die 
Visumsgebühren auf der Buchungsbestätigung gesondert aus-
gewiesen sind und ein entsprechender Nachweis der visaaus-
gebenden Stelle für die Visumserteilung eingereicht wurde.

4.  Bei verspätetem Reiseantritt aus einem der unter § 2 genannten 
Gründe erstattet AWP die nachweislich entstandenen Mehr- 
kosten der Anreise nach Art und Qualität der ursprünglich ge-
buchten und versicherten Anreise sowie den anteiligen Reise-
preis nicht genutzter Reiseleistungen vor Ort. Die Erstattung 
erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten Stornokosten, die bei un-
verzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären.

5.  Bei Nachreise wegen einer Verspätung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln um mehr als zwei Stunden erstattet AWP die 
nachweislich entstandenen Mehrkosten der Anreise nach Art 
und Qualität der ursprünglich gebuchten Anreise. Die Erstattung 
erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten Stornokosten, die bei un-
verzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären, maximal 
jedoch bis zu € 1.500,- je Versicherungsfall. Erstattet werden 
auch die nachgewiesenen Kosten für notwendige und ange-
messene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu 
€ 150,- je Schadenfall, wenn die Hinreise der versicherten Person 
sich wegen einer Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
um mindestens zwei Stunden verzögert. Voraussetzung für die 
Erstattungen ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert 
worden ist.

6.  Kann die gebuchte und versicherte Reise nachweislich aus 
einem der in § 2 AVB RR AWP TUI-K genannten Gründe nicht 
angetreten werden, so sind wahlweise zu Nr. 1 die Mehrkosten 
versichert, die bei Umbuchung in eine Saison mit höherem  
Reisepreisniveau entstehen (Reisepreisgarantie bei not- 
wendiger Umbuchung). Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der 
geschuldeten Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung 
der Reise, d. h. unmittelbar nach Auftreten des versicherten  
Ereignisses, angefallen wären.

7.  Wenn eine versicherte Person, die mit einer anderen bei AWP 
versicherten Person ein Doppelzimmer gebucht hatte, aus 
einem versicherten Grund die Reise stornieren muss, erstattet 
AWP den Einzelzimmerzuschlag bzw. die anteiligen Kosten der 
anderen bei AWP versicherten Person für das Doppelzimmer bis 
zur Höhe der Stornokosten, die bei einer Komplettstornierung 
angefallen wären.

§ 2  Unter welchen Voraussetzungen erbringt AWP die Leistun-
gen?

1.  Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchfüh-
rung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person 
selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versiche-
rungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse be-
troffen wird:
•  Tod;
•  schwere Unfallverletzung;
•  unerwartete schwere Erkrankung; eine unerwartete schwere 

Erkrankung liegt vor, wenn aus dem stabilen Zustand des 
Wohlbefindens und der Reisefähigkeit heraus konkrete 
Krankheitssymptome auftreten, die dem Reiseantritt entge-
genstehen und Anlass zur Stornierung geben;

•  Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 
Gelenken;

•  der unerwartete Ausfall eines implantierten Herzschritt- 
machers;

•  unerwarteter Termin zur Spende oder zum Empfang von 
Organen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes;

•  Impfunverträglichkeit;
•  Schwangerschaft, sofern der Reiseantritt infolge dessen nicht 

möglich oder nicht zumutbar ist;
•  unerwartete Adoption eines minderjährigen Kindes;
•  Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Sturm, Blitz-

schlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder vor-
sätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Schaden 
erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklärung 
erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, wenn die 
Schadenhöhe € 2.500,- übersteigt;

•  Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten 
betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den 
Arbeitgeber;

•  unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnisses (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 
mindestens 15 Wochenstunden) oder unerwarteter Wechsel 
des Arbeitgebers unter Begründung eines neuen Arbeits- 
verhältnisses;

•  Nichtversetzung eines Schülers sowie der endgültige Austritt 
aus dem Klassenverband vor Beginn der versicherten Reise, z. B. 
wegen Schulwechsels oder Nichtversetzung eines Schülers, 
sofern die Reise vor Kenntnis hiervon gebucht wurde und die 
Durchführung der Reise nicht zumutbar oder unmöglich ist; 

•  Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung während der 
Schul , Berufsschul- oder Hochschul-Ausbildung, sofern die 
Reise vor dem ursprünglichen Prüfungstermin gebucht war 
und der Termin der Wiederholungsprüfung unerwartet in die 
Zeit der versicherten Reise fällt oder innerhalb von 14 Tagen 
nach planmäßigem Reiseende stattfinden soll.

•  Einreichung des Scheidungsantrages beim zuständigen Ge-
richt vor einer gemeinsamen Reise der betroffenen Ehepart-
ner;

•  Eintreffen einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der 
versicherten Person, vorausgesetzt das zuständige Gericht ak-
zeptiert die Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung 
der Vorladung.

2. Risikopersonen sind neben der versicherten Person
a)  die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehe-

gatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stief-
kinder sowie die Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, 
Großeltern, Enkel, Onkel und Tanten, Nichten und Neffen, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der ver-
sicherten Person;

Bedingungen der AWP P&C S.A., 
Niederlassung für Deutschland, für ELVIA Reiseschutz      
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b)  diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflege-
bedürftige Angehörige betreuen;

c)  diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine 
Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Haben mehr 
als fünf Personen oder haben bei Familientarifen mehr als 
zwei Familien gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die 
jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicher-
ten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen, 
nicht mehr die versicherten Personen untereinander.

3.  Bei notwendiger Unterbringung oder Pflege einer Risikoper-
son infolge unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerer 
Unfallverletzung erstattet AWP wahlweise anstelle der Storno-
kosten die Betreuungs- oder Pflegekosten bis zur Höhe der 
vertraglich geschuldeten Stornokosten zum Zeitpunkt des ver-
sicherten Ereignisses bei unverzüglicher Stornierung.

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten?

Kein Versicherungsschutz besteht
1.  für Risiken, die in § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB   

AWP) genannt werden;
2.  für Entgelte, z. B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren, die der 

Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt; 
für Gebühren oder den Verlust von Nutzungsrechten bei Time-
Sharing-Vermittlung;

3.  für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung bzw. des Ver-
sicherungsabschlusses zu rechnen war; 

4.  sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf einen Terrorakt, ein Flugunglück, eine Naturkata-
strophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, 
Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist;

5.  bei Schub einer psychischen Erkrankung sowie bei Suchtkrank-
heiten.

§ 4  Wann muss die versicherte Person die Reise stornieren 
(Obliegenheit) und welche Hilfestellung bietet AWP? 

  Welche sonstigen Obliegenheiten hat die versicherte 
Person zu beachten?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktritts-

grundes zu stornieren, um die Rücktrittskosten möglichst gering 
zu halten.

  Bei unerwarteten schweren Erkrankungen und schweren Un-
fallverletzungen unterstützt der medizinische Dienst der As-
sistance die versicherte Person bei der Entscheidung, ob und 
ggf. wann die Reise storniert werden soll. Eine Kürzung der 
Versicherungsleistung nach § 9 AVB AB AWP aufgrund Ver-
letzung der Obliegenheit zur unverzüglichen Stornierung der 
Reise kommt nicht in Betracht, wenn sich die versicherte Person 
unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes 
an die Assistance wendet und deren Empfehlung Folge leistet.

2.  den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit 
der Stornokosten-Rechnung nebst Zahlungsnachweis bei AWP 
einzureichen;

3.  schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, 
Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches 
Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nach-
zuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Fach-
arztes für Psychiatrie;

4.  bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben des 
Arbeitgebers, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses bzw. 
Ausbildungsverhältnisses den Vertrag und bei Arbeitsplatz-
wechsel den alten sowie den neuen Arbeitsvertrag einzureichen;

5.  alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter 
Originalunterlagen nachzuweisen (§ 6 AVB AB AWP).

§ 5  Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person?
Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem 
Schadenfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
jedoch € 25,- je Person / Objekt.

Gesundheits-Assistance
AVB GAS AWP 14

§ 1  Welche Dienste bietet AWP im Rahmen der Assistance?
1.  AWP bietet der versicherten Person während der Dauer des 

Versicherungsschutzes in nachstehend genannten Notfällen 
Hilfe und Beistand und trägt die entstehenden Kosten im jeweils 
bezeichneten Rahmen. Die Deckungsprüfung bleibt AWP vor-
behalten; Dienstleistungen und Kostenübernahme-Erklärungen 
der Assistance sowie die Beauftragung von Leistungsträgern 
beinhalten grundsätzlich kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht 
von AWP aus dem Versicherungsvertrag gegenüber der ver-
sicherten Person.

2.  AWP hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten 
von AWP die nachstehend genannten Dienstleistungen im 
24-Stunden-Service zu erbringen.

3.  Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienst-
leistungen in Notfällen unverzüglich Kontakt zur Assistance auf-
zunehmen.

4.  Soweit die versicherte Person weder von AWP noch von einem 
anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge bean-
spruchen kann, hat die versicherte Person die Beträge innerhalb 
eines Monats nach Rechnungsstellung an AWP zurückzuzahlen.

§ 2  Welche Hilfeleistung bietet die Assistance bei Krankheit, 
Unfall und im Todesfall während der Reise?

1.  Ambulante Behandlung im Ausland
  Die Assistance informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten 

ärztlicher Versorgung und benennt, soweit möglich, einen 
Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. Die Assistance stellt 
jedoch nicht den Kontakt zum Arzt her.

2.  Stationäre Behandlung im Ausland
  Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem 

Krankenhaus erbringt die Assistance folgende Leistungen:
a)  Betreuung
   Die Assistance stellt bei Bedarf über ihren Vertragsarzt Kon-

takt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und zu 
den behandelnden Krankenhausärzten her; sie sorgt für die 
Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten 
Ärzten. Auf Wunsch informiert die Assistance Angehörige der 
versicherten Person.

b)  Krankenbesuche
   Bei stationärer Behandlung der versicherten Person orga-

nisiert die Assistance auf Wunsch die Reise für eine der ver-
sicherten Person nahestehende Person zum Ort des Kranken-
hausaufenthalts und zurück zum Wohnort.

c)  Kostenübernahme-Erklärung
   Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt AWP dem Kran-

kenhaus eine Kostenübernahme-Erklärung bis zu € 15.000,-. 
Diese Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungs-
pflicht. AWP übernimmt im Namen der versicherten Person 
die Abrechnung mit dem zuständigen Kostenträger. Besteht 
kein Versicherungsschutz aus der Reise-Krankenversiche-
rung, ist eine Kostenübernahme-Erklärung nur gegen ent-
sprechende Sicherheiten (z. B. Bankbürgschaft) möglich.

3.  Kranken-Rücktransport
  Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert die 

Assistance nach vorheriger Abstimmung des Vertragsarztes der 
Assistance mit den behandelnden Ärzten vor Ort den Rücktrans-
port mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich 
Ambulanz-Flugzeugen) in das dem Wohnort der versicherten 
Person nächstgelegene geeignete Krankenhaus.

4.  Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwe-
rer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung der 
versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert die 
Assistance deren Rückreise zum Wohnort.

5.  Todesfall
  Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die 

Assistance auf Wunsch der Angehörigen die Überführung des 
verstorbenen Versicherten bzw. wahlweise die Bestattung vor Ort.

6.  Als Ausland gelten nicht die Länder, in denen die versicherte 
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich re-
gelmäßig länger als drei Monate im Jahr aufhält.

§ 3  Welche Hilfe leistet die Assistance bei der Beschaffung von 
notwendigen Arzneimitteln während der Reise?

Die Assistance übernimmt in Abstimmung mit dem Hausarzt der 
versicherten Person die Beschaffung ärztlich verordneter Arzneimit-
tel und den Versand an die versicherte Person, soweit dies möglich 
ist. Die Kosten der Präparate und des Versandes hat die versicherte 
Person innerhalb eines Monats nach Reiseende an die Assistance zu 
erstatten.

§ 4  Welche Informationen können bei der Assistance  
abgefragt werden?

1.  Allgemeine medizinische Reisezielberatung
  Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über

• die allgemeine medizinische Versorgung im Reiseland;
• besondere Infektionsrisiken im Reiseland;
• die notwendigen Impfungen für das Reiseland;
• geeignete Reiseziele bei bestimmten Krankheitsbildern.

2.  Allgemeine Erläuterung medizinischer Begriffe (sog. Medizi-
nischer Dolmetscherservice)

  Auf Anfrage der versicherten Person erläutert die Assistance  
Diagnosen und andere medizinische Begriffe.

Reise-Assistance
AVB RAS AWP 14

§ 1  Welche Dienste bietet AWP im Rahmen der Assistance?
1.  AWP bietet der versicherten Person während der Dauer des 

Versicherungsschutzes in nachstehend genannten Notfällen 
Hilfe und Beistand und trägt die entstehenden Kosten im jeweils 
bezeichneten Rahmen. Die Deckungsprüfung bleibt AWP vor-
behalten; Dienstleistungen und Kostenübernahme-Erklärungen 
der Assistance sowie die Beauftragung von Leistungsträgern be-
inhalten grundsätzlich kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht von 
AWP aus dem Versicherungsvertrag gegenüber der versicherten 
Person.

2.  AWP hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten 
von AWP die nachstehend genannten Dienstleistungen im 
24-Stunden-Service zu erbringen.

3.  Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienst-
leistungen in Notfällen unverzüglich Kontakt zur Assistance 
aufzunehmen.

4.  Soweit die versicherte Person weder von AWP noch von einem 
anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge be-
anspruchen kann, hat die versicherte Person die Beträge inner-
halb eines Monats nach Rechnungsstellung an AWP zurückzu-
zahlen.

Sicherheits-Assistance

§ 2  In welcher Weise unterstützt die Assistance Sicherheits-
anfragen der versicherten Person? 

Auf der Grundlage einer stets aktualisierten Datenbank informiert 
die Assistance auf Anfrage der versicherten Person über die Sicher-
heitslage an dem jeweiligen Reiseziel (Informationen über die  
Gefahr von Unruhen, Terroranschlägen, Naturkatastrophen sowie 
die allgemeine Kriminalitätsgefahr).

§ 3  In welcher Weise unterstützt die Assistance während 
der Reise die Nachrichtenübermittlung zwischen der 
versicherten Person und Personen am Heimatort?

1.  Reiseruf
  Kann die versicherte Person nicht erreicht werden, bemüht sich 

die Assistance um einen Reiseruf. AWP übernimmt hierfür die 
Kosten.

2.  Übermittlung von Reisenachrichten
  Kann die versicherte Person bei Änderungen im Reiseablauf oder 

bei einer aktuellen Notlage die nächsten Angehörigen oder den 
Arbeitgeber nicht erreichen, so bemüht sich die Assistance um 
die Übermittlung der Information.

§ 4  Welche Informationen können bei der Assistance abge-
fragt werden?

Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über
•  das nächstgelegene Konsulat (Anschrift und telefonische Er-

reichbarkeit);
•  Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 

Amtes der Bundesrepublik Deutschland.

Mobilitäts-Assistance

§ 5  Welche Leistungen erbringt die Assistance bei Reise- 
abbruch und verspäteter Rückreise?

1.  Die Assistance organisiert die Rückreise, wenn die versicherte 
Person die Reise nicht planmäßig beenden kann, weil sie selbst, 
ihr Lebenspartner oder bei Buchungen von bis zu fünf Personen 
oder bei Buchungen von bis zu zwei Familien eine mitreisende 
Person oder ein Angehöriger des genannten Personenkreises 
oder diejenige Person, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige betreut, von einem der nach- 
stehenden Ereignisse betroffen ist:
•  Tod;
•  schwere Unfallverletzung;
•  unerwartete schwere Erkrankung.

2.  Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwerer 
Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung der 
versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert die 
Assistance deren Rückreise zum Wohnort.

§ 6  Welche Dienste bietet die Assistance bei Störungen im 
Reiseablauf betreffend Verkehrsmittel?

Versäumt die versicherte Person ein gebuchtes Verkehrsmittel oder 
ergeben sich Störungen bei den gebuchten Verkehrsmitteln, so ist 
die Assistance bei Umbuchungen behilflich. Umbuchungskosten 
und erhöhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Auf Wunsch 
der versicherten Person informiert die Assistance Dritte über die 
Änderungen des vorgesehenen Reiseverlaufs.

§ 7  Welche Leistungen erbringt die Assistance im Falle einer 
Autopanne?

Die Assistance organisiert auf Anfrage im Falle einer Autopanne 
während der Dauer des Versicherungsschutzes einen Pannenhilfs- / 
Abschleppdienst. Die Kosten für die Leistungen des Pannenhilfs- / 
Abschleppdienstes trägt die versicherte Person.

Geld- und Behörden-Assistance 

§ 8  Welche Leistungen erbringt die Assistance bei Verlust von 
Reisezahlungsmitteln und Reisedokumenten?

1.  Kommt die versicherte Person während der Reise in eine finan-
zielle Notlage, weil ihre Reisezahlungsmittel abhandengekom-
men sind, stellt die Assistance den Kontakt zur Hausbank her. Die 
Assistance unterstützt die Hausbank bei der Übermittlung des 
zur Verfügung gestellten Betrags an die versicherte Person. Ist 
eine Kontaktaufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden 
nicht möglich, stellt AWP der versicherten Person zur Überbrük-
kung ein Darlehen bis zu höchstens € 1.500,- zur Verfügung. 
Dieser Betrag ist innerhalb eines Monats nach Ende der Reise an 
AWP zurückzuzahlen.

2.  Kommen Kreditkarten oder Euroscheck-Karten abhanden, hilft 
die Assistance bei der Sperrung der Karten. Die Assistance haftet 
jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung 
und für etwaig entstehende Vermögensschäden.

3.  Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Assistance der ver-
sicherten Person bei der Ersatzbeschaffung.

§ 9  Welche Dienste bietet die Assistance bei Strafverfolgungs-
maßnahmen während der Reise?

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist 
die Assistance bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dol-
metschers behilflich. AWP streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmet-
scherkosten bis zu € 3.000,- und, falls notwendig, Strafkaution bis zu 
€ 13.000,- vor. Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge 
unverzüglich nach Rückreise, spätestens jedoch innerhalb von drei 
Monaten an AWP zurückzuzahlen.
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Haus- und Familien-Assistance

§ 10  Welche weiteren Hilfestellungen bietet die Assistance 
während der Dauer des Versicherungsschutzes? 

1.  Kinderbetreuung
  Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Kinderbetreu-

ung spezialisierte Organisationen die Betreuung der in häus-
licher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden 
Kinder unter 16 Jahren innerhalb Deutschlands. Die Auswahl der 
Betreuungsperson erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit der 
versicherten Person. Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit im 
Haus / in der Wohnung der versicherten Person. Die Kosten für 
die Kinderbetreuung trägt die versicherte Person.

2.  Pflege / Betreuung
  Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Pflege- und Be-

treuung spezialisierte Dienstleister die Pflege bzw. Betreuung 
von kranken oder älteren Familienangehörigen der versicherten 
Person innerhalb Deutschlands. Die Auswahl der geeigneten 
Betreuung bzw. Pflege erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit 
der versicherten Person. Die Kosten für die Pflege bzw. Betreu-
ung trägt die versicherte Person.

3.  Fahrdienst
  Die Assistance organisiert auf Wunsch einen Fahrdienst zwi-

schen dem Wohnort und der zu erreichenden Stelle (z. B. Arzt, 
Psychologe, Krankenhaus etc.) über einen auf Fahrdienste spe-
zialisierten Dienstleister. Die Auswahl des Dienstleisters erfolgt, 
sofern möglich, in Absprache mit der versicherten Person. Die 
Kosten des Fahrdienstes trägt die versicherte Person.

4.  Vermittlung von medizinischen Fachkräften
  Die Assistance vermittelt auf Wunsch der versicherten Person 

einen Krankengymnasten, eine psychologische Betreuung und 
andere medizinische Fachkräfte. Die Kosten für die Leistungen 
der Fachkräfte trägt die versicherte Person.

5.  Tierunterbringung
  Die Assistance organisiert auf Wunsch die Unterbringung und 

Versorgung der im Haushalt der versicherten Person lebenden 
Haustiere innerhalb Deutschlands. Als Haustiere gelten Hunde, 
Katzen, Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen. Die Kosten 
für die Unterbringung und Versorgung trägt die versicherte 
Person.

6.  Rund ums Haus
a)  Putz- / Haushaltshilfe
   Die Assistance vermittelt auf Wunsch eine Haushaltshilfe für 

den Haushalt der versicherten Person innerhalb Deutsch-
lands. Die Kosten für die Haushaltshilfe trägt die versicherte 
Person.

b)  Gartendienst / Schneeräumdienst
   Die Assistance organisiert auf Wunsch einen Servicepartner 

für die Pflege des Gartens der versicherten Person innerhalb 
Deutschlands. Die Kosten für den Gartendienst trägt die ver-
sicherte Person.

   Die Assistance organisiert auf Wunsch einen Servicepartner 
für Schneeräumarbeiten, die der versicherten Person als 
Hauseigentümer oder Mieter an ihrem Wohnsitz innerhalb 
Deutschlands obliegen. Die Kosten für den Schneeräum-
dienst trägt die versicherte Person. Die gesetzlichen Ver-
kehrssicherungspflichten werden nicht von der Assistance 
übernommen.

c)  Schadenbeseitigung in Haus / Wohnung
   Die Assistance organisiert auf Wunsch bei einem Einbruch 

bzw. Hochwasser in Haus / Wohnung der versicherten Per-
son innerhalb Deutschlands nach Freigabe durch die Behör-
den einen Servicepartner für die Beseitigung des jeweiligen 
Schadens. Die Kosten für die Leistungen des Servicepartners  
trägt die versicherte Person.

d)  Wäscheservice
   Die Assistance organisiert auf Wunsch der versicherten Per-

son einen Wäscheservice innerhalb Deutschlands. Die Kosten 
des Wäscheservice trägt die versicherte Person.

e)  Einkaufsservice
   Die Assistance organisiert auf Wunsch der versicherten Person 

einen Einkaufsservice innerhalb Deutschlands. Die Kosten für 
die Leistungen des Einkaufsservice trägt die versicherte Person.

7.  Prüfung von Lebenslauf / Anschreiben für Bewerbungen
  Die Assistance prüft auf Wunsch den Lebenslauf bzw. das 

Anschreiben für eine Bewerbung der versicherten Person in 
Deutschland. Hierdurch entstehen der versicherten Person keine 
Kosten.

8.  Benennung einer Notdienst-Apotheke
  Die Assistance benennt auf Anfrage der versicherten Person 

eine Notdienst-Apotheke innerhalb Deutschlands. Hierdurch 
entstehen der versicherten Person keine Kosten.

Umbuchungsgebühren-Schutz
AVB UG AWP 14 TUI-K

§ 1  Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe 
ersetzt AWP Umbuchungsgebühren?

Sofern vertraglich vereinbart, ersetzt AWP bei Umbuchung bis zu  
42 Tagen vor Reiseantritt die vertraglich geschuldeten Umbu-
chungsgebühren bis zu höchstens € 50,- je versicherter Person, bei 
Objektbuchungen bis zu höchstens € 50,- je Objekt.
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Datenschutzhinweise
Entsprechend Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer  
personenbezogenen Daten durch AWP P&C S.A., Niederlassung 
für Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. Bitte geben Sie diese Hinweise allen mitver-
sicherten Personen (z. B. Ehepartner) zur Kenntnis.

I  Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortlich?

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
verantwortlich ist

AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D - 85609 Aschheim (bei München).

Der Datenschutzbeauftragte ist per Post zu erreichen unter der 
obenstehenden Anschrift mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter datenschutz-azpde@allianz.com.

II  Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden 
Ihre Daten verarbeitet?

1.  Was gilt für alle Kategorien von personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungs-Vertrag zustande, verarbei-
ten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses,  
z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen 
wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungs- 
Vertrages sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO.

Daneben gibt es in Art. 6 Abs. 1 a) und c) – f) DSGVO weitere  
gesetzlich vorgesehene Möglichkeiten, die uns zur Verarbeitung 
berechtigen.

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung gemäß Art 6 Abs. 1 c) DSGVO, z. B. zur Prüfung von 
Ausgleichansprüchen, wenn wir von einem anderen Versiche-
rer aufgrund einer bestehenden Mehrfachversicherung in An-
spruch genommen werden.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren, Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Dies 
kann insbesondere erforderlich sein:
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
•  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs-Produkte so-

wie für Markt- und Meinungsumfragen,
•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (insbeson-

dere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können).

Wir verarbeiten in der Regel nur Daten, die wir direkt von Ihnen  
erhalten haben. In Einzelfällen (z. B. wenn uns ein anderer Ver-
sicherer bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung in Anspruch 
nimmt) erhalten wir diese von Dritten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen  
in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Wir können Ihre Daten gemäß Art 6 Abs. 1 d) DSGVO auch ver-
arbeiten, um Ihre lebenswichtigen Interessen zu schützen oder 
wenn Sie in die Verarbeitung einwilligen, Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor infor-
mieren.

2.  Was gilt für besondere Kategorien von personenbezogenen 
Daten, insbesondere Gesundheitsdaten?
Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbe- 
zogener Daten, zu denen auch Gesundheitsdaten gehören, 
unterliegt besonderem Schutz. Die Verarbeitung ist in der  
Regel nur zulässig, wenn Sie gemäß Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO in die 
Verarbeitung einwilligen oder eine der übrigen gesetzlich vor-
gesehenen Möglichkeiten vorliegt, Art. 9 Abs. 2 b) – j) DSGVO.

 a)  Verarbeitung Ihrer besonderen Kategorien personen- 
bezogener Daten
In vielen Fällen benötigen wir zur Prüfung des Leistungs- 
anspruchs personenbezogene Daten, die einer besonderen 
Kategorie angehören (sensible Daten). Dies sind z. B. Ge-
sundheitsdaten. Indem Sie uns anlässlich eines konkreten 
Versicherungsfalles solche Daten verbunden mit der Bitte 
um Prüfung und Schadenbearbeitung mitteilen, willigen Sie 
ausdrücklich ein, dass wir Ihre für die Bearbeitung des Ver-
sicherungsfalles erforderlichen sensiblen Daten verarbeiten. 
Hierauf weisen wir Sie nochmals und gesondert im Formular 
zur Schadenmeldung hin.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft  
widerrufen werden. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf  
hin, dass dann die Leistungspflicht aus dem Versicherungs-
fall evtl. nicht geprüft werden kann. Ist die Prüfung des 
Schadenfalls bereits abgeschlossen, können z. B. gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten dazu führen, dass die Daten nicht 
gelöscht werden. 

Ihre sensiblen Daten dürfen wir auch dann verarbeiten, wenn 
dies zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen erforder- 
lich ist und Sie aus körperlichen oder rechtlichen Gründen  
außerstande sind, Ihre Einwilligung abzugeben, Art. 9 Abs. 
2 c) DSGVO. Das kann zum Beispiel bei schweren Unfällen 
während der Reise der Fall sein.

Werden wir bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung von 
einem anderen Versicherer in Anspruch genommen oder  
nehmen wir einen anderen Versicherer in Anspruch, dürfen 
wir Ihre sensiblen Daten zur Geltendmachung und zur Vertei-
digung des gesetzlichen Ausgleichsanspruches verarbeiten, 
Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO.

 b)  Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der 
Leistungspflicht
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es erforderlich sein, 
dass wir Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse 
prüfen müssen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen  
gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen  
(z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mittei-
lungen z. B. eines Arztes oder sonstiger Angehöriger eines 
Heilberufs ergeben.

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich einer 
Schweigepflichtentbindung für uns sowie für alle Stellen, die 
der Schweigepflicht unterliegen und Angaben zur Prüfung 
der Leistungspflicht machen müssen.

Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von welchen 
Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Aus-
kunft benötigt wird. Sie können dann jeweils entscheiden, ob 
Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten 
durch uns einwilligen, die genannten Personen oder Einrich-
tungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht 
entbinden und in die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten 
an uns einwilligen oder die erforderlichen Unterlagen selbst 
beibringen.

III  An welche Empfänger leiten wir Ihre Daten weiter?
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sein: aus-
gewählte externe Dienstleister (z. B. Assistance-Dienstleister,  
Leistungsbearbeiter, Transportleistungserbringer, technische 
Dienstleister usw.) sowie andere Versicherer (z. B. bei Vorliegen  
einer Mehrfachversicherung).

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforder-
lich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückver-
sicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das 
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Treten Sie als versicherte Person einem Gruppenversicherungs-
vertrag bei (z. B. im Rahmen eines Kreditkarten-Erwerbs), können 
wir Ihre personenbezogenen Daten an den Versicherungsnehmer 
(z. B. Kreditinstitut) weiterleiten, wenn dieser ein berechtigtes  
Interesse hat.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an  
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Die Weiterleitung der Daten ist eine Form der Verarbeitung und 
erfolgt ebenfalls im Rahmen der in Art. 6 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 2 
DSGVO genannten Grundlagen.

IV  Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen gemacht werden können (gesetzliche Ver-
jährungsfrist von drei bis zu 30 Jahren). Zudem speichern wir Ihre 
Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung oder 
des Geldwäschegesetzes. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu zehn Jahre.

V  Wo werden Ihre Daten verarbeitet?
Sollten wir Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung 
innerhalb des Allianz-Konzerns auf Grundlage von verbindlichen 
Unternehmensvorschriften, der sogenannten „Binding Corporate 
Rules“, die von den Datenschutzbehörden genehmigt wurden.  
Diese sind Teil des „Allianz Privacy Standard“. Diese Unterneh-
mensvorschriften sind für alle Unternehmen der Allianz Gruppe  
verbindlich und stellen einen angemessenen Schutz von  
persönlichen Daten sicher. Der „Allianz Privacy Standard“  
sowie die Liste der Unternehmen der Allianz Gruppe, die diesen  
einhalten, kann hier aufgerufen werden: https://www.allianz- 
partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html.

In den Fällen, in denen der „Allianz Privacy Standard“ nicht an-
wendbar ist, erfolgt die Übermittlung in Drittländer entsprechend 
der Art. 44 – 50 DSGVO.

VI  Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht, über die bei uns gespeicherten Daten Auskunft 
zu erhalten sowie unrichtige Daten berichtigen zu lassen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen haben Sie außerdem das Recht auf 
Löschung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf  
Datenübertragbarkeit.

Widerspruchsrecht
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der  
Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verar-
beitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation  
ergeben, widersprechen.

Wenn Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren 
möchten, können Sie sich an den oben genannten Datenschutz- 
beauftragten wenden. Für Sie besteht außerdem ein Beschwerde-
recht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.



Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten     
Unternehmen: AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland    Produkt: Reiserücktritt-Plus

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte unseres Versicherungsproduktes. Vollständig dargestellt ist der Versicherungsschutz in Ihren 
Versicherungsunterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Der Reiserücktritt-Plus ist ein Reiserücktritt-Schutz und beinhaltet folgende Leistungen: Reiserücktritt-Versicherung, Gesundheits-Assistance, Reise-Assistance und Umbuchungsgebühren-Schutz.

          Was ist nicht versichert?
Reiserücktritt-Versicherung
x  Schub einer psychischen Erkrankung

          Was ist versichert?
Reiserücktritt-Versicherung
Welche Ereignisse sind versichert?
✓  Reiseantritt nicht möglich oder zumutbar u. a. aufgrund von:
 - Tod
 - Unerwarteter schwerer Erkrankung
 - Schwangerschaft
 - Schaden am Eigentum
✓  Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel oder Verkehrsunfall bei der Anreise
Was wird ersetzt?
✓  Vertraglich geschuldete Stornokosten bei Nichtantritt der Reise
✓  Mehrkosten bei Umbuchung der Reise in eine Reisesaison mit höherem Reisepreis
✓  Mehrkosten der Anreise bei verspätetem Reiseantritt

Selbstbehalt: abschließbar mit oder ohne Selbstbehalt (bei Tarifen mit Selbstbehalt: 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,- je Person / Objekt)

Gesundheits-Assistance
✓  Hilfe bei persönlichen Notfällen (Krankheit, Unfall, Tod) und Organisation des Kranken-

Rücktransports mit medizinisch adäquaten Mitteln, sobald dies medizinisch sinnvoll und 
vertretbar ist.

Reise-Assistance
✓  Hilfe bei persönlichen Notfällen – z. B. bei Verlust von Zahlungsmitteln, Strafverfolgung 

u. a. – sowie Informationsdienste bei Fragen zu Sicherheit, Mobilität, Geld und Behörden, 
Haus und Familie.

Umbuchungsgebühren-Schutz
✓   Erstattung der vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis höchstens € 50,-  

je Person / Objekt

- 1 -

          Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Reiserücktritt-Versicherung
!  Bei Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln: Mehrkosten der Anreise bis zu € 1.500,- 

je Versicherungsfall 

          Wo bin ich versichert?
✓ Welt

          Welche Verpflichtungen habe ich?
-  Sie sind verpflichtet, uns Schadenfälle unverzüglich anzuzeigen.

Reiserücktritt-Versicherung
-  Um die Stornokosten gering zu halten, müssen Sie die Buchung unverzüglich stornieren, wenn ein versichertes Ereignis eintritt. Je später Sie stornieren, desto höher werden die Stornokosten. 

Die Versicherungsleistung kann gekürzt werden, wenn Sie nicht unverzüglich stornieren, weil Sie noch abwarten wollen, ob eine Heilung oder Besserung eintritt. 

          Wann und wie zahle ich?
Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice mit der gewählten Zahlungsart zu zahlen.

          Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der versicherten Reise und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der tatsächlichen Beendigung der versicherten Reise.
Bei der Reiserücktritt-Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die gebuchte Reise und endet mit dem Reiseantritt.

          Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Versicherungsvertrag endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Sie müssen nicht kündigen. 
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